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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 6. Oktober 
2023 (Az. 993/2023 - 01) die beantragte 
Baugenehmigung für die Sanierung des 
Wohnhauses auf dem Grundstück  
„Silbernagelgasse 6“ in Regensburg 
(Flurstück 1557, Gemarkung Regens-
burg).

Gegenstand der Baugenehmigung ist 
die Sanierung des Wohnhauses mit 
4 Wohneinheiten mit insgesamt 10 
Schlafräumen sowie der Abbruch eines 
Nebengebäudes auf dem Grundstück. 
Das Gebäude ist ein Baudenkmal und in 
die Denkmalliste der Stadt Regensburg 
eingetragen. Die notwendige denkmal-
pflegerische Erlaubnis zum Umbau bzw. 
zur Sanierung des Gebäudes wurde 
durch die Baugenehmigung ersetzt. Die 
Baugenehmigung wurde unter anderem 
mit Auflagen zum Denkmalschutz und 
Brandschutz verbunden.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 6. Oktober 
2023 versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht  
Regensburg,
Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,
Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi.Nr. 3.052) während der 
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von  
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. Eine vorherige 
Terminvereinbarung, Telefon (0941) 507-
1636, wird empfohlen.

Regensburg, 10. Oktober 2023
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
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Die Meldebehörden sind nach dem Bun-
desmeldegesetz befugt, Daten aus dem 
Melderegister zu bestimmten Zwecken 
zu übermitteln. Betroffene Personen  
haben jedoch in den nachfolgenden  
Ziffern 1 bis 5 erläuterten Fällen das 
Recht, einer Weitergabe ihrer personen-
bezogenen Daten zu widersprechen:

1.  Widerspruch nach § 36 Absatz 2 
Satz 1 Bundesmeldegesetz gegen 
die regelmäßige Übermittlung per-
sonenbezogener Daten durch die 
Meldebehörden an das Bundesamt 
für das Personalmanagement der 
Bundeswehr gemäß § 58c Absatz 
1 Satz 1 des Gesetzes über die 
Rechtsstellung der Soldaten  
(Soldatengesetz). 

Erläuterung:

Zum 1. Juli 2011 ist die allgemeine 
Wehrpflicht, soweit kein Spannungs- 
oder Verteidigungsfall vorliegt, ausge-
setzt und in einen freiwilligen Wehr-
dienst übergeleitet worden. Frauen 
und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, können sich 
jedoch verpflichten, freiwillig Wehr-
dienst zu leisten. Damit das Bundes-
amt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr die Möglichkeit hat, über 
den freiwilligen Wehrdienst zu infor-
mieren, übermittelt ihm die Meldebe-
hörde jährlich zum 31. März den Fa-
miliennamen, die Vornamen sowie die 
gegenwärtige Anschrift der Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, 

falls Angaben über eine vorliegende 
Auskunftssperre sowie gegebenenfalls 
das Sterbedatum. Unter Familienan-
gehörige sind nach dem Wortlaut des 
Bundesmeldegesetzes der Ehegatte 
oder der Lebenspartner, minderjährige 
Kinder sowie die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern zu verstehen. Die Wider-
spruchsmöglichkeit für den genannten 
Personenkreis richtet sich gegen eine 
generelle Datenübermittlung an die 
jeweilige öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgesellschaft. Ausgenommen 
hiervon ist eine zweckgebundene 
Datenübermittlung, sofern die jeweilige 
öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaft angibt, dass sie die Daten im 
Zusammenhang mit ihrem Steuererhe-
bungsrecht benötigt. Ist dies der Fall, 
so werden von der Meldebehörde die 
angeforderten Daten mit dem Hinweis 
auf diese Zweckbindung übermittelt.

Der Widerspruch ist bei der Meldebe-
hörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis 
zu seinem Widerruf bzw. Wegzug aus 
der Gemeinde.

3.  Widerspruch nach § 50 Absatz 5 
Bundesmeldegesetz gegen die 
Übermittlung personenbezogener 
Daten durch die Meldebehörden 
an Parteien, Wählergruppen und 
andere Träger von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene gemäß § 50 
Absatz 1 Bundesmeldegesetz. 

Öffentliche Bekanntmachung

über das Widerspruchsrecht von Betroffenen 
gegen die Weitergabe ihrer Daten aus dem Melderegister

nach dem Bundesmeldegesetz

die im darauf folgenden Jahr volljährig 
werden. Bei einem Widerspruch wer-
den die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch ist bei der Meldebe-
hörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis 
zu seinem Widerruf bzw. Wegzug aus 
der Gemeinde.

Die nächste Datenübermittlung erfolgt 
zum 31. März 2024 und betrifft den 
Geburtsjahrgang 2007.

2.  Widerspruch nach § 42 Absatz 3 
Satz 2 Bundesmeldegesetz gegen 
die Übermittlung personenbezo-
gener Daten durch die Meldebe-
hörden an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft gemäß § 42 
Absatz 2 Bundesmeldegesetz. 

Erläuterung:

Die Meldebehörde darf einer öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
personenbezogene Daten von Fami-
lienangehörigen eines ihrer Mitglie-
der übermitteln, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst den Fami-
liennamen, ggf. die früheren Namen, 
und die Vornamen, das Geburtsdatum 
und den Geburtsort, das Geschlecht, 
die Zugehörigkeit zu einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft, 
die derzeitigen Anschriften und die 
letzte frühere Anschrift, gegebenen-
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Erläuterung:

In den sechs der Stimmabgabe voran-
gehenden Monaten darf die Meldebe-
hörde an Parteien, Wählergruppen und 
andere Träger von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher oder 
kommunaler Ebene Auskunft aus 
dem Melderegister über Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen, für deren 
Zusammensetzung das Lebensalter 
der Betroffenen bestimmend ist. Die 
Auskunft umfasst den Familiennamen, 
die Vornamen, Doktorgrad und derzei-
tige Anschriften. Die Geburtsdaten der 
Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder 
die Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung 
bei einer Wahl oder Abstimmung ver-
wenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstim-
mung zu löschen oder zu vernichten.

Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder der Haupt-
wohnung einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der 
Gemeinde.

4.  Widerspruch nach § 50 Absatz 5 
Bundesmeldegesetz gegen die 
Übermittlung personenbezogener 
Daten durch die Meldebehörden an 
Mandatsträger sowie an die Presse 
oder den Rundfunk über Alters- 
oder Ehejubiläen von Einwohnern 
gemäß § 50 Absatz 2 Bundesmelde-
gesetz. 

Erläuterung:

Die Meldebehörde darf auf Verlangen 
von Mandatsträgern beziehungswei-
se der Presse oder des Rundfunks 

Auskunft über Alters- oder Ehejubiläen 
von Einwohnern erteilen. Die Aus-
kunft umfasst den Familiennamen, die 
Vornamen, Doktorgrad, die Anschrift 
sowie das Datum und die Art des Jubi-
läums. Unter Altersjubiläen sind nach 
dem Wortlaut des Bundesmeldege-
setzes der 70. Geburtstag, jeder fünfte 
weitere Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende Geburtstag 
zu verstehen. Ehejubiläen sind das 50. 
und jedes folgende Ehejubiläum.

Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch ist bei allen Meldebehörden, 
bei denen die betroffene Person 
gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der 
Gemeinde.

5.  Widerspruch nach § 50 Absatz 5 
Bundesmeldegesetz gegen die 
Übermittlung personenbezogener 
Daten durch die Meldebehörden an 
Adressbuchverlage zu allen Ein-
wohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, gemäß § 50 Absatz 
3 Bundesmeldegesetz. 

Erläuterung:

Für die Herausgabe von Adress-
büchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) darf die Meldebehörde 
Adressbuchverlagen Auskunft zu allen 
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, aus dem Melderegi-
ster erteilen. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, die Vornamen, Doktor-
grad und die derzeitige Anschrift. Die 
übermittelten Daten dürfen ausschließ-
lich für den oben genannten Zweck 
verwendet werden.

Der Widerspruch ist bei allen Melde-
behörden, bei denen die betroffene 
Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt 

bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug 
aus der Gemeinde.

Die Einlegung des jeweiligen Wider-
spruchs ist an keine Voraussetzungen 
gebunden und ist nicht zu begründen. 
Der jeweilige Widerspruch kann bei der 
Meldebehörde der unter Nrn. 1 bis 5 
entsprechend genannten zuständigen 
Gemeinde / Stadt eingelegt werden. Wer 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt einer 
jeweiligen Übermittlung seiner Daten 
widersprochen hat, braucht dies nicht 
erneut zu tun. Die Übermittlungssperre 
bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf 
bzw. Wegzug aus der Gemeinde / Stadt 
im Melderegister gespeichert.

Personen, die erstmals von ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
möchten und in der Stadt Regensburg 
für eine Wohnung gemeldet sind, können 
den Widerspruch persönlich zu den 
jeweiligen Öffnungszeiten bei folgenden 
Dienststellen einlegen:

–  Bürgerbüro Stadtmitte,  
D.-Martin-Luther-Straße 3, 

–  Bürgerbüro Burgweinting,  
Friedrich-Viehbacher-Allee 3,

–  Kfz-Zulassungsstelle,  
Johann-Hösl-Straße 11.

Der Widerspruch kann zudem schrift-
lich an das Bürgerzentrum, Abteilung 
Einwohnerwesen und Wahlen, D.-Martin-
Luther-Straße 3, 93047 Regensburg 
adressiert oder unter der Nummer 507-
5339 per Telefax übermittelt werden. 

Regensburg, 16. Oktober 2023
Stadt Regensburg, Bürgerzentrum
Im Auftrag

Geyer
Verwaltungsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen
Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
23 E 092 – Sicht- und Blendschutz nach 
DIN 18357,18358 und 18360
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 17.10.2023

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
23 A 136 – Kanalbauarbeiten DIN 18306, 
Straßenbauarbeiten DIN 18299 ff.

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

3. Offenes Verfahren nach VgV
23 E 089 – Verscannung der Sozialhilfe- 
und Wohngeldakten
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 13.10.2023

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de

4. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
23 A 128 – Lieferung eines Transporters 
mit Kastenaufbau

23 A 153 – Rahmenvereinbarung für die 
Abholung und Zustellung von Urnen –  
2 Lose
23 A 154 – Subscription Verlängerung mit 
Neubeschaffung von Clearswift Secure 
Email
Gateway zzgl. Structural Sanitization und 
Encryption Feature
23 A 155 – Wartungsverlängerung von 
Trend Mirco Produkten zzgl. Usererwei-
terungen
23 A 156 – Verlängerung Support/Service 
von Netapp Speichersystemen

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de oder  
www.regensburg.de/vergaben


